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Cusanuswerk
Bischöfliche Studienförderung

Baumschulallee 5 · 53115 Bonn
Telefon: 2289.83 84 0
Fax: 2289.83 84 99

www.cusanuswerk.de
info@cusanuswerk.de

Vorschlag zur  
Förderung von  
Studierenden
Bitte in (kräftiger) Block- oder Maschinenschrift
ausfüllen! Nichtzutreffendes bitte streichen.

Die mit * markierten Felder sind Pflichtfelder

1.	p ersonalien

Nachname: * 			   	 Vorname: *			 

Einrichtung/Institution:*  							     

Straße + Hausnr.: *							        

PLZ: * 				    	Wohnort: *		   		   

2. ZUR PERSON DES ANWÄRTERS

	 Nachname: * 				   Vorname: *	                               	                  

Sie/Er besitzt die *            		       	                  	Staatsangehörigkeit und ist katholisch.

studiert aktuell im* 		  Fachsemester*		                   (Studienfach)

an der* 	            		  (Universität/Hochschule) in* 		  	 (Ort).	   		   

KONTAKTDATEN DES ANWÄRTERS

Adresse: *								         

PLZ: * 				    	Wohnort: *		   		

Telefon:* 									         	

E-mail-Adresse:*							     

Die Anwärterin/der Anwärter ist über den Vorschlag informiert.*

Kurze Stellungnahme zur Anwärterin/zum Anwärter:*										        

																              

																              

																              

																              

															             

Ort, Datum: * 	   	   	   	   		  Unterschrift: * 	   	     	   				  

	

Ausländische Studierende
Gefördert werden können Staatsan-
gehörige eines Mitgliedslandes der
Europäischen Union. Andere auslän-
dische Studierende können gefördert
werden, wenn für sie § 8 BaföG gilt.
(Der Wortlaut ist auf unserer Home-
page nachzulesen.)

Vorraussetzungen
Ins Bewerbungsverfahren können nur
Studierende aufgenommen werden,
die zum Stichtag (01.03. für das
Herbstauswahlverfahren oder 01.09.
für das Frühjahrsauswahlverfahren)
noch mindestens 5 Semester Studi-
enzeit bis zum Ende der Förderungs-
höchstdauer nach BAFöG, die der
Regelstudienzeit entspricht, vor sich
haben. Für Studierende in einem
Bachelorstudiengang wird eine sich
daran anschließende Masterphase
eingerechnet. Im Rahmen einer
Sonderregelung werden auch Studie-
renden zugelassen,die nach erfolg-
reichem Bachelorabschluss zum
jeweiligen Stichtag unmittelbar vor
Beginn eines viersemestrigen Master-
studiengangs stehen.


